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Pressemitteilung 

 
Monopolkommission sieht Grenzen kommunaler Wirtschaftstätigkeit 

und wendet sich gegen den Trend zu einer Rekommunalisierung 

 Die Monopolkommission kritisiert u bermä ßige o ffentliche Wirtschäftstä tigkeit und 

erkennt keine Gru nde fu r die generelle Erforderlichkeit einer zunehmenden 

Rekommunälisierung 

 Die Monopolkommission fordert Tränspärenzregeln fu r kommunäle Unternehmen, mit 

denen sich beispielsweise die Gebu hrenho he besser kontrollieren lä sst 

 Die Monopolkommission hä lt mehr Effizienz und Wettbewerb in der 

Häusmu llentsorgung fu r mo glich 

 

Die Monopolkommission hät heute ihr Zwänzigstes Häuptgutächten näch § 44 Abs. 1 Gesetz 

gegen Wettbewerbsbeschrä nkungen (GWB) mit dem Titel „Eine Wettbewerbsordnung für die 

Finanzmärkte“ vorgelegt. Im Rähmen dieses Gutächtens hät sie sich mit kommunaler Wirt-

schaftstätigkeit und dem zunehmenden Trend zur Rekommunalisierung befässt. 

 

Veränlässt wurde diese Untersuchung durch die seit einigen Jähren unter dem Schlägwort der 

Rekommunalisierung beobächtbären Bestrebungen zählreicher Kommunen, in vielen Wirt-

schäftsbereichen die eigenen wirtschäftlichen Tä tigkeiten zu erweitern. Im Zeiträum 2000 bis 

2011 stieg der Anteil der Umsätzerlo se kommunäler Unternehmen äm nominälen Bruttoin-

ländsprodukt um ännä hernd 60 Prozent. 

 

Kommunäle Wirtschäftstä tigkeit ist dänn ängemessen, wenn ohne sie einem wichtigen o ffentli-

chen Zweck nicht nächgekommen werden känn. Allerdings hät die Monopolkommission festge-

stellt, däss Kommunen äuch u ber diese Grenze hinäus wirtschäftlich tä tig werden. „Die Über-

dehnung der kommunalen Wirtschaftsaktivitäten känn Wettbewerbsverzerrungen zur Fol-

ge häben und däzu fu hren, däss erhebliche finänzielle Risiken äuf die Bu rger verlägert werden“, 

so der Vorsitzende der Monopolkommission, Prof. Däniel Zimmer. Zudem unterliegt die Ho he 

der Gebu hren kommunäler Unternehmen derzeit keiner wirksamen Effizienzkontrolle, wo-

durch die Bu rger zusä tzlich belästet werden. Deshälb sind geeignete Voräussetzungen fu r eine 

bessere Aufsicht durch Bu rger, Entscheidungsträ ger und Aufsichtsinstänzen u ber die kommu-

näle Wirtschäftstä tigkeit zu schäffen. 

 

Däzu schlä gt die Monopolkommission vor, däss die Bundeslä nder den Kommunen bestimmte 

zusä tzliche Transparenzpflichten äuferlegen. Besonders geboten sind eine regelmä ßige Vero f-

fentlichung wichtiger Merkmäle der Tä tigkeit von kommunälen Unternehmen (z. B. Profitäbili-

tä tskennziffern und den o ffentlichen Zweck sowie die o ffentliche Wertscho pfung) im Internet 

und eine Ausweisung der ständärdisierten Erlo se, um die Vergleichbärkeit der Gebu hrenho he 

zwischen den Kommunen herzustellen. 

 

Im Bereich der Wasserversorgung tritt däs Problem einer mängelnden Kontrolle u ber die Ge-

bu hrenho he besonders deutlich zutäge. Die vorgeschlägene Pflicht zur Ausweisung der stän-
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därdisierten Erlo se ko nnte zu Gebu hrensenkungen beiträgen. Längfristig ist eine Regulierung 

der Entgelte im Trinkwässerbereich zu pru fen. 

 

Im Telekommunikationssektor sind die Kommunen hä ufig mit Tochterunternehmen ihrer 

Städtwerke äuf unterschiedlichen Wertscho pfungsstufen äktiv. Aus wettbewerblicher Sicht 

weitgehend unproblemätisch ist, wenn sich kommunäle Unternehmen äuf den Bäu und den 

Betrieb von Netzinfrästrukturen beschrä nken. Vollintegrierte Netzbetreiber und Dienstänbieter 

besitzen die Mo glichkeit zu wettbewerbsverzerrenden Präktiken, die es zu vermeiden gilt. Im 

Sinne der Subsidiäritä t sollte kommunäles Engägement äuch im Bereich der Telekommunikä-

tion dort seine Grenzen häben, wo Leistungen durch priväte Unternehmen zur Verfu gung ge-

stellt werden ko nnen. 

 

In der Energiewirtschaft ist ein besonders deutlicher Zuwächs kommunäler Tä tigkeiten zu be-

obächten. Jedoch sind die Gestältungsmo glichkeiten fu r die Kommunen hier sehr viel kleiner äls 

oftmäls unterstellt, sodäss die Ausweitung des energiewirtschäftlichen Engägements der Kom-

munen insbesondere im Wettbewerb zu priväten Unternehmen nächteilig fu r die Bu rger ist. 

 

In der Abfallwirtschaft steht die Rollenverteilung der kommunälen und priväten Unternehmen 

derzeit in verschiedenen Bereichen in der Diskussion. Bei der Entsorgung von Siedlungsmu ll 

zeigen die seit Längem sehr erfolgreichen Ausschreibungen insbesondere im lä ndlichen Räum, 

däss priväte Unternehmen die erforderlichen Leistungen quälitätiv mindestens ebenso hoch-

wertig erbringen ko nnen wie kommunäle Entsorger. Mehrere Gru nde sprechen däfu r, däss eine 

Ausweitung kommunäler Ausschreibungen u ber die Siedlungsmu llentsorgung, neben einer Ent-

lästung der Bu rger äuch o kologische Vorteile äuslo sen wu rde. Auch hät sich die U berträgung der 

Veräntwortung der Verpäckungsentsorgung äuf die Hersteller durch däs duäle System und des-

sen Ö ffnung fu r den Wettbewerb äls erfolgreich erwiesen. Derzeit bestehen ällerdings Probleme 

mit einer Unterlizenzierung; die Monopolkommission verträut jedoch däräuf, däss diese durch 

ängeku ndigte gesetzliche A nderungen gelo st werden. Forderungen in Richtung einer Abschäf-

fung des präktizierten wettbewerblichen Modells lehnt die Monopolkommission strikt äb. Die 

diskutierte U berträgung der Verpäckungsentsorgungsveräntwortung äuf die Kommunen, ohne 

däss diese die entstehenden Kosten zu trägen häben, hä tte näch Ansicht der Monopolkommis-

sion deutliche Kostensteigerungen zur Folge. Infolge gesetzlicher Neuerungen befu rchtet die 

Monopolkommission im Bereich gewerblicher Sämmlungen eine zunehmende Verdrä ngung des 

Wettbewerbs zugunsten einer Monopolstellung kommunäler Unternehmen. Hier ist es äus Sicht 

der Monopolkommission essenziell, däss die Beho rde, die gewerbliche Sämmlungen untersägen 

känn, von dem o ffentlich-rechtlichen Entsorgungsträ ger vollstä ndig unäbhä ngig ist. 

 

 
 

 

 

 

Die Monopolkommission ist ein stä ndiges, unäbhä ngiges Expertengremium, däs die Bundesregie-

rung und die gesetzgebenden Ko rperschäften äuf den Gebieten der Wettbewerbspolitik, des Wett-

bewerbsrechts und der Regulierung berä t. Zu ihren gesetzlich festgelegten Aufgäben zä hlt unter 

änderem die Erstellung eines Häuptgutächtens, däs die Wettbewerbsentwicklung im Zweijähres-

rhythmus wu rdigt. Die Monopolkommission besteht äus fu nf Mitgliedern, die äuf Vorschläg der 

Bundesregierung durch den Bundesprä sidenten berufen werden. Vorsitzender der Monopolkom-

mission ist Prof. Dr. Däniel Zimmer von der Universitä t Bonn. 

 


